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Asntlieå«;ie We-kmImtnmcl)mtgcn.
J-L 252] Namslau, den 17. Juli 1879.

Von dem Königlichen Laudraths-Amt zu Brieg ist hier zur Sprache gebracht worden, daß
Einsassen des diesseitigen Kreises, welche auf der Station Brieg Rindvieh verladen wollen, sich
mit den nur von den Herren Amtsvorstehern beglaubigten Ursprungs-Attesteu beim dortigen Land-
raths-Amte zum Zwecke des Ausstellens von sogenannten Verlade-Bescheinigungen melden.

Diese Bescheiuigungen kann das gedachte Laudrathsamt jedoch nicht ertheilen, weil nach der
Verordnung der Königlichen Regierung zu Breslau vom 24. März 1877 (Amtsbl. S. 104) diese
Bescheinigungen der Laudrath desjenigen Kreises zu ertheileu hat, in welchem die Versenderges Bieh)es angesessen sind (also für Bewohner des Namslauer Kreises der uuterzeichnete

andrath .
Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich ergebenst, hierauf die Viehändler und Viehversender

gefälligst aufmerksam machen zu wollen. Tie Gemeinde-Vorstände weise ich dagegen an, zu den
auszustellen�oen Ursprungs-Attesten sich nur des im Kreisblatt vom 15. Februar 1877 No. 7 vor-
geschriebenen Formulars zu bedienen.b Dieses Formular ist aus Kosten der Gemeinde aus der Opitz�schen Buchdruckerei hierselbst
zu eziehen.
-C III] Namslau, den 21 Juli 1879.

Es gelangen häufig Anträge auf Bestätigung von Gemeindebeamten hierher, welche den
gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprechen, daher mache ich die Gemeinde-Vorsteher und Gemeinde-
schreiber auf Folgendes Zur genauen Nachachtuug aufmerksam:

I. Gemeinde- orfteher und Schössen werden nach dem der Kreisordnung vom 13. De-
zember 1872 beigefügten Wahlreglement (mit Stimmzette"ln) gewählt.

Die Bestinunungen der §§ 1 bis 8 dieses Wahlreglements sind genau zu beachten.
2. Andere Gemeindebeamteu z. B. Gemeindeschreiber, Ortserheber, Gemeinde-Exe-

cutoren, Wächter, Mitglieder des Armen-Verbandes 2c. 2c. werden in der bisherigen üblichen
Weise gewählt. ·

Ueber die gesetzlicl,e Form solcher Gemeindebe1chliisse giebt das Allgemeine-Landrecht Theil 1I.
tit. 6 Auskunft. Die einschlägigen Bestimmungen sind in einer kleinen Broschüre zusammengestellt,
welche im Königlichen Landrathsamte unentgeltlich für Gemeinde-Vorsteher zu haben ist.

3. Der Schnl-Vorstand besteht aus bleibenden und wechselnden Mitgliedern; zu jenen
gehört der Schulpatron, oder der von ihm erstaunte Stellvertreter, der Local-Schulrevisor und der
Scholz; zu diesen etwa zwei, vier, oder sechs Familienväter, die sowohl aus dem Schulort selbst,
als auch aus den übrigen zu dem Schulverbaude gehörenden Ortschaften zu wählen sind.

Die wechselnden Mitglieder werden unter Leitung des Schulpatrons und Local-Schulrevisors
aus sämmtlichen ansässigen Familienvätern des Schulverbandes auf 6 Jahre gewählt. Wo Schulen
verschiedener Confesfioneu an demselben Orte bestehen, wird auch der Schulvorstaud, der jedoch in
jedegnl Falls nur als Einer angesehen werden soll, aus katholischeu und evaugelischen Mitgliedern
zu iden ein.

Maßgebend sind hier die Bestimmungen der Breslauer Regierung vom 26. Mai 1821
Amtsblatt 1821 Seite 199. Hierbei bemerke ich: Dem Schulvorstand liegt es ob, für richtige
Nepartition der Schullaften Sorge zu tragen.

Behufs r(S.:inziehuug der Beiträge hat er sich an den Gemeinde-Vorstand zu wenden, weil
dem Gemeinde-Vorstand nicht aber dem Schul-Vorstand Executiv-Beamten zur Verfügung stehen.

Klagen dagegen über Heranziehung u Schulbeiträgen irgend welcher Art, sind gegenden Sehn!-Vorstand und nicht wie häufig geschieht gegen den Gemeinde-Vorstand an den Kreis-
Ausschuß zu richten. «

4. Waisenräthe werden nicht gewählt, sondern vom Guts- refp. Gemeinde-Vorstand ernannt.
Alle vorgenannten Beamten bedürfen der Bestätigung durch den Königlichen Landrath.

Zur Prüfung sind deshalb Vorladuugeu und Wahlprotoeolle den Anträgen auf Bestätigung stets beizulegen.
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Jn den Fällen ad 1 und 2 sind gemäß § 26 der Kreisordnung und § 46 des Kompetenz-
gesetzes die betreffenden Herren Ai-nts-Vorsteher mit ihren Gutachten zu hören. Ich veranlasse daher
die Gemeinde-Vorstände zur Vereinfachung des Geschäftsganges die Verhandlungen gleich vollständig
den Herren Amts-Borstehern einzureichen.
· Die Herren Anits-Vorsteher ersuche ich nach Beifügung des Gutachtens sämmtliche Vieren

hierherzusenden.
· Eingaben, welche nunmehr ohne Beachtung des Vorfteheiiden hier eingehen, werde ich ohne

weiteres zuruckweisen.

M 2541 · · · Nainslau, den 19. Juli 1879.
Die Local-Schul-Jnspection ist übertragen über die evangelischen Schuleii:

1. zu Bachwitz dem Herrn Pastor Mücke in Poln.-Würbitz,
2. zii Schniograu dem Herrn Major Kloer daselbst,
3. zu Paulsdorf dem Herrn Jnspector Brix daselbst,
4. zu Kaulwitz uiid
5. zu Obischau dein Herrn Kreis-Schulen-Jnspector Fengler hierselbst,

was ich hiermit zur öffentlicheu Kenntniß bringe.
««-T VII-J · · Namslan, den 21. Juli 1879.

Die Brücke über die Weide zwischen Krickau uiid Schinograu ist von
»· · » Donnerstag, den 24. d. Nits.

ab aiif vorausnchtlich 8 Tage für Fuhrwerk und Reiter wegen Reparatur-Baues gesperrt.
Der Verkehr hat über Kaulwitz stattzufinden.

«-E VIII Namslau, den 23. Juli 1879.
Die Altstädter Weidebrücken iind zwar:

1. die sogenannte kleine Schleußenbrücke und
2. die große Schleußenbrücke

sind vom 28. d. Mts. ab bis voraussichtlich zum 10. August d. J. wegen Reparatur-Baues für
Fuhrwerke inid Reiter gesperrt.

Der Verkehr auf dem Coinmunications-Wege von AltstadI nach Giesdorf inid Michelsdorf
wird daher für diesen Zeitraum aufgehoben iind hat über Deutsch-Marchwitz, Jauchendorf refp.
Namslau, Böhmwitz stattzufinden.

25I1 Nauislau, den 23. Juli 1879.
Dinstag den 29. d. Mts. Mittags 12 Uhr wird durch den Kreischaussee-Aufseher Arbeiter

das Holz der alten Städteler Brücke beim Gastwirth Schlesinger in Städtel meistbietend gegen
gleich baare Bezahlung verkauft, wozu Käufcr eingeladen werden.
-M 258I Namslau, den 7. Juli 1879.

Termine zur S-chu·zppcken-Jmpfung.
Es sind zu bestellen:

Für Sonnabend den 26. Juli:
l. Sämmtliche Geinipften von Schmograu zur Revision in Schmograu, Nachmittag B Uhr;
2. Sämm"liche Jmpflinge von Glausche und Brzezinke (sowohl die Neugeborenen als auch die zwölfjährigen) zur Jmpfung

in Glausche, Nachmittag 5 Uhr.
Drosihkau hat 4- ganz gesunde muntere Kinder zur Vorimpfung nach Glausche zu senden, Nachmittag 5 Uhr.
Die betreffenden Guts- und Gemeinde-Vorstäiide fordere ich hiermit auf, Sorge zu tragen, damit die Kinder

pünktlich vorgestellt und daß überhaupt die gesetzlichen Anordnungen beim Jmpfgeschäft streng befolgt werden.
Hierbei mache ich auf die §§ 20, 21, 32 bis 34 des in der außerordentlichen Beilage zu Nr. 9 des Anits-

blattes pro 1875 publicirten Jmpf-Regulativs vom 4. Januar 1875, welche wie folgt lauten, aufmerksam:
§ 20. Die Genieindevorsteher (Gutsvorsteher und Polizeiverwalter) haben die Eltern der Jnipslinge oder

deren Stellvertreter zu dem von dem Bezirksimpfarzte angesetzten Jmpfterinine weiiigsteiis 8 Tage vorher gehörig vorziiladeii.
Zu diesem Zwecke haben sie sich aus den angefertigten Listen, bevor dieselben an den Landrath abgegeben

werden, ein Verzeichnis; der Namen der Eltern der Jmpflinge oder deren Stellvertreter, an welche die Vorladung
erlassen werden kann, anzulegen und zurückbehalten. · · ·

§ 21. Durch die rechtzeitige Bekanntmachung der öffentlichen Jmpftermine soll den Vorstehern aller übrigen
öffentlicheii Lehranstalten und Privatschulen (Gymnasien, Realschulen, höhere Bürgerschulen, Seininar-Uebungsschulen,
Gewerbeschulen, höhere Töchterschulen und Privaterziehungsanstalten, in welchen regelmäßiger Schulunterricht ertheilt
wird) Gelegenheit gegeben werden, den sie betreffenden Bestimmungen des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874 � § I Ziff.
2, §§ Z, 7, 1(), 13 und 15 � bezüglich der in ihrer Anstalt befindlichen Schüler und Schüleruinen nachzukoinuien.

§ 32. Die Gemeinde- bezw. Gutsvorstehr und Polizeiverwalter in den Städ·ten sind bei Qrdnungsstrafe
verpflichtet, den öffentlichen Jmpf- und Revisionstreminen persönlich beizuwohnen, in Behinderungsfällen aber für eine
geeignete Stellvertretung zu sorgen. · » · · «

§ 33. Ebenso haben sie zu diesen Terminen eine des Schreibens hinreichend kundige Person dem Bezirks-
Jmpfarzte zur Seite zu stellen und mit der Führung der Listen während des Termins zu beauftragen.

§ 34. Die Genieinde- bezw. Gutsvorsteher und Polizeiverwalter in den Städteii, oder deren Stellvertreter,
sind bei Ordnungsstrafe gehalten, diejenigen Eltern, Pslegeeltern und Vormünder, deren ·Kinder und Pflege-befohlenen
ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter anitlicher Aufforderung der Jmpfung oder »der ihr folgenden Gestellung (§ 5
des Jmpfgesetzes) entzogen geblieben sind, am Schlusse des Termins sofort zu notiren uiid dein betr. Amtsvorsteher
Ungesäumt zur Bestrafung (§ 14 des Jmpfgesehes) anzuzeigeii, auch daß solches geschehen in der Jmpsliste zu bescheinigen,

Der Königliche Laiidroth.
J. B.: Dr. jin: v. Heydebtand U. d. Lclfu, Kreisdeputirter.
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S t e ck b r i e f.
Der ehemalige Schäferknecht Ernst Kirbis, früher in Ginnnel, Kreis Oels, zuletzt in Poln.-

Würbitz, Kreis Creuzburg OXSchl., soll wegen Diebstahls verhaftet werden.
Es wird ersucht, denselben in unsere Gefängnißanstalt abzuliefern.
Personbeschreibung und Bekleidung kann nicht angegeben werden.

Namslau, den 12. Juli 1879. Königl. Kreis-Gericht. Erste Abtheilimg.

Allgemeiner Anzeiger.
Nothwendiger Verkauf.

Das dem Bauergutsbesitzer Ernst Brandt zu Glausche gehörige Bauergut No. 28
Glausche soll im Wege der notgvendigen Subhastation

am 9. eptember 1879, Vormittags 10 Uhr
vorddem Unterzeichneten Subhastationsrichter in unserem Gerichts-Gebäude, Zimmer No. 12, verkauft
wer en.

Zu dem Grundstücke gehören 38 Hektar 98 Are 60 Quadratmeter der Grundsteuer unter-
liegende Ländereien und ist dasselbe bei der Grnudsteuer nach einem Reinertrage von 524 Mark
25 Pf» bei der "Gebändesteuer nach einem Nutzungswerthe von 168 Mark veranlagt.

Der Auszug ans der Steuerrolle, die neneste beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätznngen und andere das Grundstück be-
treffende Nachweisungen, können in unserem Bureau Il. während der Amtsstunden eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bediirfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präelusion spätestens im Versteigernngs-
termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am l0. September l879, Vor-
mittags 11 Uhr in unserem Gerichtsgebäude, Zimmer No. 12 von dem unterzeichneten Subha-
stationsrichter verkündet werden. K·o"nigliches Kreis-Gericht.

Namslau, den 12. Juni 1879. Wer SnbhuI1ations-kiikl)trr. Dr. E. Jüngling.

Nothwendiger Verkauf.
Die der verehelichten FreistelIenbesitzer Kopka, Susanna geb. Hartmanu zu Sterzeudorf

gehörige Freistelle No. 52 Sterzendorf nnd die dem Freistellenbesitzer Franz Kopka daselbst gehörige
Freistelle No. 53 S1erzendorf soll im Wege der nothwendiger: Subhastation

am 17. September 1879 Vormittags 10 Uhr
vor dem Unterzeichneten Subhastationsrichter in unserem Gerichtsgebäude, Zimmer No. 1, ver-
kauft werden.

Zu dem Grundstück No. 52 Sterzendorf gehören 9 Hectar 43 Are 50 Quadratmeter der
Grundsteuer unterliegende Ländereien und ist dasselbe zur Grundstein-r nach einem Reinertrage von
65 Mark 31 Pf» zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswerthe von 36 Mark veranlagt.

Das Grundstück No. 53 Sterzeudors ist mit seiner Fläche von 1Hectar 28 Ar 30 Quadr.-
Meter zur Grnndsteuer nach einem Reinertrage von 7 Mk. 98 Pf. und zur Gebäudesteuer nach
einem Nutzungswerthe von 36 Mk. veranlagt.

Der Auszug ans der Steuerrolle, die neueste beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes,
die besonders gestellten Kaufbedingungen, etwaige Abschätzungen und andere das Grundstück be-
treffende Nachweisungen, können in unserem Burcau II. während der Amtsstunden eingesehen
werden. «

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Gin-
tragung in das Grundbuch bediirfeude, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präclnsion spätestens im Ver-
steigerungs-Termine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 18. September 1879 Vor-
mittags 11 Uhr in unserem Gerichtsgebäude Zimmer 1 von dem unterzeiel»meten Snbhastations-
richter verkündet werden. Königliches Kreis-Gericht.

Namslau den 5. Juli 1879. Wer Snbi)aftncions-Mcl)tcc. Dr. Jüngling.!

Bekanntmachung.
Die Königl. Staatsregierung hofft, durch eine Neubelebung der Jmmugen eine

Besserung unserer gewerblichen und focialen Verhältnisse herbeifiil)ren zu können und hat deshalb
die Commnnalbehörden angewiesen, in dieser Richtung anregend und fördernd zu wirken.

In einer am 5. d. M. von mir abgehaltenen Conserenz der hiesigen Jnnungsvorstände sind
die Intentionen der Regierung allseitig freudig begrüßt und ist dem von derselben zur Annahme
empfohlenen Statut im Allgemeinen zugestimmt worden.

X
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Behufs definitiver Neueonstituirung der z. Z. hier noch bestehenden Jnnungen auf der Grund-
lage der neueren gesetzlichen Bestimmungen habe ich eine

Versammlung auf Sonnabend den 26. d. Mts.,
Abends I28 Uhr im Hofe! zur Krone hiekserbst

anberaumt, zu welcher ich alle Jnnungsgenossen der Stadt und des Kreises Namslau, sowie alle
selbstständigen Handwerksmeister, welche einer der neu zu constituirenden Jnnungen beizutreten
beabsichtigen, hiermit ergebenst einlade.

Das von der Staatsregierung en1pfohlene Normal-Statut ist zur besseren Information
der inter;Esirenden Kreise in diesem Stadtblatt veröffentlicht.

n die Herren Obermeister richte ich das Ersuchen, das Statut vor der allgemeinen
Versammlung speciell mit ihren resp. Jnnungen durchzuberathen, da es nur auf diese Weise
möglich sein dürfte, in der Versammlung am 19. d. M. zu einem definitiven Resultat zu gelangen.

Bei der hohen Wichtigkeit der in Rede stehenden Angelegenheit für den gesammten Hand-
werkerstand hoffe ich aufeine rege und allgemeine Betheiligung der interessirenden Kreise rechneu zu dürfen.

Namslau, den 19. Juli 1879. Der Bürgermeister. Kotze.

Bckanntmachung.
Die Communal-iForstaufseherstelle hier ist vacant und soll dieselbe durch einen Forstver-

sorgun sberechtigten wieder besetzt werden. Das Jahreseinkommen beträgt 624 Mark. QualificirteBewerFer wollen sich unter Einreichung ihrer Qualificationspapiere bis zum l5. October er. bei
uns melden.

Die Probezeit währt 6 Monate.
Namslau, den 23. Juli 1879. « » D c r M a g i st r at.

Gefunden
I) ein Trittbrett von einem Kutschwagen, 2) eine Cigarrenspitze von Meerschaum. Der sich legiti-
mirende Eigenthümer kann die Gegenstände im hiesigen Polizei-Bureau in Empfang nehmen.

Namslau, den 17 Juli 1879 Die Y9oki iverwal«tnng KotzeO O  . O

Mitfoc1er ohne Putzerei 1 bis 4späi,nnig, sowie für
»He.n(ibetrieb mit neuesten wichtigsten Verbesserungen
tiefere dieses Jahr zu aussergewöl1n1iel1 billigen
P1�0Is0I1 und unter den a1lergunstjgsten Za.hlungsmo-

als  früheren C0nstkukj;j0nen» (I8-Ij«cå-tell f1«9«11(!0 Und c0MpIett Auf jede BE!-hI1st8-tj0U.
Agenten erwi"msc11t. Für I-Iän(1ler Ra.1)a«tt.

M01«it»Z Weil jun. Maseh.-Fa121«ik, Fra11ktt11«ta. M» HFZEISS;IZ»8;»,I?-vLj;jI,T»I»«,IF««
MPO« Erster Imp0rteur der stit�ten(1resel1m-tsehine. K

Achtung! Noch nikdagkmk cn!21s1)1uisg!
Busch- nnd Creas-as-ein-Hi, Zischen-
leinwand, Gardincn, :Lanferzengc,
·Kleiderstoffc, doppelbreiten, reinwollenen fchwarzen

I)I«ima I)1«ima Cachemir, Flanelle nnd viele andere Artikel

zu fPottbiaigcU Preisen empfiehlt

-l. Glii(:l(se-lig.
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Donnerstag, den 24. Juli 1879.
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Ergebene Anzeige.
Da ich eine Niederlage von

gut ausgetrockneten Fugenübernommen )abe, erlaube ich mir die geehrtcn Confmnenten ganz ergebenft darauf
aufmerksam i macl en. V - ,z! )

Namslau. Es· »Ja«-««-(-sie,
»�»,« . . --  He.lz!v-wes-I)ä-7.d!e72-sz»-��

K« Hierdurch die ergebene Anzeige, daß iih eine
-V

Wein-, Bairiskh-Bier- und Friihstükks-Hunde
eröffnet habe, nnd bitte um geneigten Zusprnch. E» IIJ«q«3,«·

O »-  Sonnabend den 26. und Sonntag
Iden 27. d. Bd. im Gasthofe zum fchwarzen
Adler, Zimmer No. 5:

im Oels�er Kreise, mit 80 Morgen gutem Acker,
wovon 1(3 Morgen Wiesen erster Klasse sind, ist
mit vollstiiiidiger Ernte, todteni iiiid lebeiideiii Jii-
ventar sofort zu iiberuehnieii. Aiizahlung nach
Uebereiiikiinft. A1ifragen iiiiter K. 3697 an
Rudolf Nioffe, Breslau. Ohlauerstraße 85.

IEezEe«-«. sto--Erfass-
verpachtet das

2Kernobft
Von VVkE·Zl»»lI?73x-»-
-Dass Neujahk 1880 ab ist die

herrfchaftl. Arrende
in Wut»1(:lschii«i;Z p. G0nstiI(1t

iIk»PE7Ji9chts«�    »»-.-sz

Es- Hass-·sow-II-�
(l3(aIaillii«E(o)1eeii,

IBa-hnhofstra-sse.

sonntags, den 27. il. Mts.:

VI-I1i11sI1: UJ1d-J.I1I4s!less.(j-k:Fiek
K« Meine beiden an der Chaussee von

Creiitzburg nach Landsberg liegenden

Dorfkretfelmni,
sind von Michaeli d. J. ab, der eine zii·verkaufen,
der zweite zu verpachten. Näheres Ludwigsdorf bei
Creuzburg OXS. »» Tt1Ut. �

« Großer
, H Aus-verkanf H

von Regen� und
8onnenfeFiirmen

in Heide, gJoll�-Atlas nnd ;edper.
Durch 11eberiiahme eines bedeutenden Lagers

dieser Artikel aus einer Coiicursniasse bin ich in
den Stand gesetzt, zu noch nie dageweseueii billigen
Preisen zu verkaufen.

Um geiieigte1i Ziispruch bittet
der Unternehmer.

I

« Geist Ei»-«ziifiI�.sti2 «-ijzuttiI�te,
2X3 Meter oder 1 Berliner Elle

20 Pfennige,
uiid

i Coul«eurlewic weißcJLarkataci8
O

IX·-»-, Meter oder Berliner Elle
« 20 Pfennige,

empfiehlt "

J. Gliiekselig.
j-T� --- «- .-- - ��jH-� -�--..1--..Hj»�·»

Stoppeli«iilIeusameii
sUIps1"sk)It B. W. W9r11er�s Weise.

II-�(.«l.-UVlC UJII

.c«IIlI�I"«XJ-"J.U-I �-(Ss«(sl««em)-

Musen-»e»ba«sc!-»Ja
Z3iIgijesheringe

, » ff,  -» · - - empfiehlt B«
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Saat-Lupiiic
empfing und offerirt billigst

H H S. «-EÆeMree-·.

Waageii, Gewiehte nnd Niaafze
können Behufs Richtigstelliiiig uiid Uniaichu
bis spätestens Sonnabend deii 26. d. Mts.
zu mir gebracht werden.

Joseph l�ränlkel.

Aichungsbedürftige

Ein Posten
fichtene nnd kieferne Bretter

in allen Stärkån,J)owie d lK« i n e n «DE
stehen zu billigstem Preise· zum Ve«rkanf bei

W. Schiftan, »»
Damratschl)animer, per Carlsruhe OXC9.

Mein Yitel�ier für liiinsilicl)e Zähne,
·3E9l«omliiruiigen 2c. befindet sich jstzt13I«es1-I
�l.�ns(-l1eustrasse 15, an der Liebigshöhe.

» a9kkPLFBF�«YPiPY-. -
Ein gebrauchter Flügel
ist billig zu verkaufen oder zu verniiethen. Zii
erfragen in der Exped. d. Bl.

»Juki! i - I -III, s s I I I i - - i s sHi; I I I I I i s:«· -;k«««"««"·7·«"«."c:«:««: ·« 7· «- » Z«·c«I·T. -«: «: III: t-«·«. «« ·&#39;-I-·!«7t«.-·-J;�Y.Y«Øk-CcJZY-�3I7- IF!-«-T-«.-?«."·«. -.&#39;-·:-··«-.·.2 Z«---« .··. :-
E �I-�II � di  i » --I.-« - «-I « -O I« «·-··3·« L« ««H .. -. e.- » ·, sc-J.lI.«-H-J i-Eli ,,D.i. Use» -· F-«.:·3
-:»« Natnrl;cilnictl;ode« wirklich bei-oäl)t«te nnd Hi-;
ET..� leicht zu besolgende R«·itl,is-l»iläge zur Heilung de:
;-Z meisten Krankheiteii e:«tl)cilt, kann eine so enorine Z
&#39; «"«"ei«b1·eitiinq eilanqei daß bei· « H die:;·-  « « , I, seit -

« »�  »- J«R(UO. .A.- .I2-He-;x-i,,i·«;:«(�3 T-
nothwendig wurde. Dieses Buch kann selbst jenen J

- Kranken empfohlen werden, welche die Hoffnung J.
auf Genesung bereits aufgegeben haben. Unter-
lasse daher kein Kranker dessen Anschaffung, denn
wie aus den beigedrnckten Attesten ersichtlich ist, .
fanden anch jene Hülfe, welche bereits die ver-
schiedensten Mittel erfolglos angewendet haben·

« Einen Auszug aus dem 544 Seiten starken, reich- .
- illustrirten Buches) versendet Riihtei«�ii Verlags-

»� . O Anstalt in Leipzig gratis nnd franco C -

in P.BeeI(�s.
nd . in dlanis all,
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Dachpappe, The-er,
Dacl)fpIiefen

empfiehlt billigst
E. W. Wern01«�s Wind.
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Eine ansgeklagte, rechtskräftige For�

h«111dler Wie-isiicr m Granibscl)ul5
in Höhe von 180 Mk. nebst circa 50 Mk. Zinsen
und verauslagten Gerichtskosten, verkauft

· sc. ssl·««Zc-Mars.

Gan de Cologne,
Benzin (Fleckwasser),

Eint de Javclle (Fleckwasser für Wäsche),
Theerseife,

(vorziiglich gegen Flechte1i, Finne1i, rauhe Haut 2e.)
Seifcnspiritus (gegen Reißeu),

J-nsectenpnlver,
F-liegenpapier,

verschiedene medicin. Thee�s,
Camphor

und andere F a is Hi b a is e T? r o g is c n
empfiehlt zu billigften Preisen in alleii Quantitäten.

Ri(3l1ar(1 Bergen. Ring-

1800 Mark
si1id zur ersten Hypothek aiis ein ländliches Grund-
stück vom 2. October ab zu vergeben. Näheres
in der Exped. der Bl.

2000 Mark
Miindelgelder sind vom 1. Octbr. ab auf sichere
Hypothek ausziileihen bei

A. Heyder. Reichthal.

E
I
Ein schwarzer englischer zisnhnerhund,
Halsband mit Messiiigschild ,,Louis Wiederniann«,
ist entlaufen, nnd bittet der Unterzeichnete denjenigen,
der denselben aufgefangen haben sollte, ihm davon
Mittheilnng zu machen.

Carls ruhe, OXS.

S««sJ9"«, Herzogl. Förster.

Die Beleidigii
nehme ich zurück ste Abbitte.

N0ldaU. D· Dq»·Y9«

, -.-«« -.1H...-�---� . ...- -.---�-H

Albert Wrzeschniok

ges
crcD

BIs-«-«:

Ein tücht. Stellmacher
findet sofort Anstellung auf der

l)oniaine Stint-is(-tiaii.
Aiif Donnerstag den 24. d. ON. ladet zum

Wiirstcibciidbrot und
Scbiveiiicsie»ischaii8srhsein-it
uz ergebenst eiii C·sk««z«,
» ,,zuiii Krouprinzeii.«

F-rnh von 9 Uhr ab Fleisch nnd Wellwiirst.

U Zum Eiitenansschiebeu
»und Eutenabendbrot,

Sonntag den 27. d. M» ladet freuiidlichst ein

ga

auf

H Gromotka. Buchelsdorf.H H H "Redaetion;-Dru"ck-nnd V«e:rl

derung gegen den Genieinde-Vorsteher und Pferde-
« . ! i

Ei; von O. Optik in Namslqu; H " "  "




